
Distr.
ALLGEMEIN
HCR/GIP/02/01
7. Mai 2002

Original: ENGLISCH

RICHTLINIEN ZUM INTERNATIONALEN SCHUTZ:
Geschlechtsspezifische Verfolgung

im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 bzw.
des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

UNHCR gibt diese Richtlinien in Wahrnehmung seines Mandats gemäß der Satzung
des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge sowie
gestützt auf Artikel 35 des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge und Artikel II des dazugehörigen Protokolls von 1967 heraus. Die
vorliegenden Richtlinien ergänzen das UNHCR-Handbuch über Verfahren und
Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne des Abkommens von
1951 und des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
(Neuauflage, Genf, Januar 1992). Sie ersetzen ferner das UNHCR-Positionspapier
über geschlechtsspezifische Verfolgung (Genf, Januar 2000) und sind das Ergebnis
der Zweiten Schiene des Globalen Konsultationsprozesses zum internationalen
Schutz, die sich beim Expertentreffen im September 2001 in San Remo mit diesem
Thema beschäftigte.

Diese Richtlinien sind als Hilfsmittel zur Rechtsauslegung für Regierungen, Vertreter
der Rechtsberufe, Entscheidungsträger und die Richterschaft sowie für UNHCR-
Mitarbeiter gedacht, die vor Ort mit der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft
befasst sind.
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Geschlechtsspezifische Verfolgung im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des
Abkommens von 1951 bzw. dem

Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

I. EINLEITUNG

1. „Geschlechtsspezifische Verfolgung” ist ein Begriff, der an sich keine rechtliche
Bedeutung hat. Er ist vielmehr ein Überbegriff, mit dem die verschiedenen
Antragsgründe zusammengefasst werden, in denen das Geschlecht für die
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft eine maßgebliche Rolle spielt. Die
vorliegenden Richtlinien konzentrieren sich konkret auf die Auslegung der
Flüchtlingsdefinition in Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (im Folgenden als „Genfer Flüchtlingskonvention”
bezeichnet) aus geschlechtsbezogener Sicht, und schlagen einige Verfahrens-
praktiken vor, durch die sichergestellt werden soll, dass Antragstellerinnen in den
Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft gebührende Aufmerksam-
keit zuteil wird und dass die gesamte Bandbreite geschlechtsspezifischer
Verfolgungsgründe als solche anerkannt werden.

2. Es ist ein feststehender Grundsatz, dass bei der Auslegung der Definition des
Flüchtlingsbegriffs in seiner Gesamtheit stets auf eine mögliche geschlechts-
bezogene Dimension zu achten ist, um Anträge auf Zuerkennung des
Flüchtlingsstatus korrekt zu beurteilen. Dieser Standpunkt wurde sowohl von der
Generalversammlung als auch vom Exekutivkomitee für das Programm des
Hohen Flüchtlingskommissars bestätigt.1

3. Um das Wesen der geschlechtsspezifischen Verfolgung zu verstehen, müssen
die beiden Bedeutungen des Begriffs „Geschlecht“, die biologische (engl. „sex”)
und die soziale (engl. „gender”), definiert und getrennt betrachtet werden. Der
Begriff „Geschlecht” in seiner sozialen Bedeutung bezeichnet die Beziehungen
zwischen Frauen und Männern auf der Grundlage gesellschaftlich oder kulturell
üblicher oder definierter Identitäten, Rechtsstellungen, Rollen und Aufgaben, die
dem einen oder anderen Geschlecht zugewiesen sind, während „Geschlecht” im
biologischen Sinn unterschiedliche biologische Merkmale bezeichnet.* „Gender”
ist weder statisch noch von Natur aus gegeben, sondern erhält im Laufe der Zeit

                                           
1 In seinem Beschluss Nr. 87 (n) vom Oktober 1999 würdig[te] das Exekutivkomitee „die speziellen
Bemühungen der Staaten, geschlechtsbezogene Gesichtspunkte in ihre Asylpolitik, -regelungen
und
-praxis einzubeziehen; ermutigt[e] die Staaten, UNHCR und andere in Betracht kommende Akteure,
sich für größere Akzeptanz des Umstandes - und für dessen Aufnahme in ihre Schutzkriterien -
einzusetzen, dass Verfolgung geschlechtsspezifische Gründe haben oder die Form sexueller Gewalt
annehmen kann; ermutigt[e] UNHCR und andere maßgebliche Akteure ferner, Richtlinien,
Verhaltensregeln und Schulungsprogramme zu geschlechtsbezogenen Flüchtlingsfragen
auszuarbeiten, zu fördern und umzusetzen, damit eine geschlechtsspezifische Perspektive in alle
Überlegungen Eingang findet und die Verantwortlichkeit für die Umsetzung einer
geschlechtsspezifischen Politik verstärkt wird”. Siehe auch die EXKOM-Beschlüsse Nr.39 (1985)
„Flüchtlingsfrauen und internationaler Schutz”, Nr.73 (1993) „Rechtsschutz für Flüchtlinge und
sexuelle Gewalt”, Nr. 77 (g) (1995) „Allgemeiner Beschluss zum internationalen Rechtsschutz”,
Nr. 79 (o) (1997) „Allgemeiner Beschluss zum internationalen Rechtsschutz” und Nr. 81 (t) (1997)
„Allgemeiner Beschluss zum internationalen Rechtsschutz”.
* UNHCR bezeichnet mit dem Begriff „geschlechtsspezifische Verfolgung“ beide Formen und
Gründe der Verfolgung.
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sozial oder kulturell entstandene Inhalte. Geschlechtsspezifische Verfolgungs-
gründe können sowohl von Frauen als auch von Männern geltend gemacht
werden, doch werden solche Anträge aufgrund der ganz spezifischen Arten der
Verfolgung meist von Frauen gestellt. In manchen Fällen kann das Geschlecht
des Antragstellers für den Antrag von wesentlicher Bedeutung sein, worauf die
mit der Entscheidung befassten Personen zu achten haben werden. In anderen
Fällen hingegen wird der Asylantrag einer asylsuchenden Frau nichts damit zu
tun haben, dass sie eine Frau ist. Geschlechtsspezifische Verfolgung umfasst
üblicherweise sexuelle Gewalttaten, Gewalt in der Familie/häusliche Gewalt,
erzwungene Familienplanung, Verstümmelung der weiblichen Geschlechts-
organe, Bestrafung wegen Verstößen gegen den Sittenkodex und Diskrimi-
nierung von Homosexuellen, wobei diese Aufzählung keineswegs vollständig ist.

4. Eine geschlechtsgerechte Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention bedeutet
nicht, dass alle Frauen automatisch Anspruch auf Flüchtlingsstatus haben. Wer
Flüchtlingsstatus beantragt, muss nachweisen, dass er oder sie begründete
Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen
Überzeugung hat.

II. INHALTLICHE ANALYSE

A. HINTERGRUND

5. Historisch wurde die Flüchtlingsdefinition aufgrund männlicher Erfahrungen
interpretiert, was dazu führte, dass viele Fälle von Frauen und Homosexuellen
unberücksichtigt blieben. Im letzten Jahrzehnt wurden jedoch in Bezug auf die
Analyse und das Verständnis von „sex” und „gender” im Flüchtlingswesen sowohl
in der Spruchpraxis als auch ganz allgemein in der staatlichen Praxis und in
wissenschaftlichen Abhandlungen beachtliche Fortschritte gemacht. Diese
Entwicklungen vollzogen sich parallel zur Weiterentwicklung des Völkerrechts
und der Standards auf dem Gebiet der Menschenrechte2, von der sie begünstigt
wurden, sowie in verwandten Bereichen des Völkerrechts, etwa auch durch die
Spruchpraxis der Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugo-
slawien und Ruanda und das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs.
Diesbezüglich ist etwa der Hinweis angezeigt, dass grausame Praktiken unter
Verletzung des Völkerrechts und der Standards auf dem Gebiet der Menschen-
rechte nicht mit historischen, traditionellen, religiösen oder kulturellen Sitten und
Gebräuchen gerechtfertigt werden können.

6. Das Geschlecht ist zwar in der Flüchtlingsdefinition nicht ausdrücklich als
Verfolgungsgrund erwähnt, doch hat sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt,
dass das Geschlecht die Art der Verfolgung oder des zugefügten Leids und die
Gründe für diese Behandlung beeinflussen oder bestimmen kann. Bei richtiger
Auslegung schließt die Flüchtlingsdefinition somit durchaus mit geschlechts

                                           
2 Wertvolle Informationen liefern die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), der
Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966), der Internationale Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966), das Übereinkommen über die politischen
Rechte der Frau (1953), das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1984), die Konvention über die Rechte des Kindes
(1989) und insbesondere das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (1979) und die Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (1993). Maßgebliche
regionale Rechtsdokumente sind die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (1950), die Amerikanische Menschenrechtskonvention (1969) und die
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker (1981).
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spezifischer Verfolgung begründete Anträge ein. Daher besteht auch keine
Notwendigkeit, die Definition der Genfer Flüchtlingskonvention durch einen
weiteren Grund zu ergänzen.3

7. Bei dem Versuch, die Kriterien der Flüchtlingsdefinition im Zuge von Verfahren
zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft anzuwenden, ist es wichtig, eine
gesamtheitliche Beurteilung vorzunehmen und alle maßgeblichen Umstände des
Falles in Betracht zu ziehen. Es ist von größter Wichtigkeit, sich einerseits ein
Gesamtbild von der Persönlichkeit des Asylsuchenden, seinem Hintergrund und
seinen persönlichen Erfahrungen zu machen und andererseits die spezifischen
historischen, geographischen und kulturellen Verhältnisse im Herkunftsland
genau zu kennen und zu analysieren. Verallgemeinerungen in Bezug auf Frauen
und Männer sind nicht hilfreich, denn dabei können kritische Unterschiede, die im
speziellen Fall von Bedeutung sein können, übersehen werden.

8. Nachstehend werden die Bestandteile der Definition erläutert, die der
geschlechtsgerechte Auslegung bedürfen. Andere Kriterien (zum Beispiel der
Begriff „sich außerhalb des Herkunftslandes befinden”) behalten natürlich ihre
volle Relevanz für die ganzheitliche Beurteilung jedes Antrags. Im vorliegenden
Dokument schließt der Begriff „Frauen” durchgehend auch Mädchen ein.

B. BEGRÜNDETE FURCHT VOR VERFOLGUNG

9. Was als begründete Furcht vor Verfolgung gelten kann, wird von den besonderen
Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängen. Weiblichen und männlichen
Antragstellern kann dieselbe Art von Leid zugefügt werden, doch können sie
auch Formen der Verfolgung erleiden, die konkret auf ihr Geschlecht abzielen.
Das Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte und das internationale
Strafrecht qualifizieren bestimmte Handlungen eindeutig als Verstöße gegen ihre
Bestimmungen, etwa sexuelle Gewalt, und bestätigen sie als schweren
Verletzung, die den Tatbestand der Verfolgung erfüllt.4 Diesbezüglich kann das
Völkerrecht den Entscheidungsträgern Aufschluss darüber geben, ob eine
bestimmte Handlung als Verfolgungshandlung zu werten ist. Es steht außer
Zweifel, dass Vergewaltigung und andere Formen der geschlechtsspezifischen
Gewalt, etwa Gewalt im Zusammenhang mit der Mitgiftproblematik,
Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, häusliche Gewalt und
Menschenhandel5, Handlungen sind, die große Schmerzen und - sowohl
psychisches als auch körperliches - Leid verursachen und von staatlichen und
nichtstaatlichen Akteure gleichermaßen als Methode der Verfolgung angewendet
werden.

10. Die Beurteilung, ob ein Gesetz an und für sich Verfolgungscharakter hat, hat sich
als Methode zur Würdigung mancher geschlechtsspezifischer Anträge bewährt,
vor allem deshalb, weil einschlägige Gesetze aus traditionellen oder kulturellen
Normen und Praktiken abgeleitet sein können, die nicht unbedingt mit den
internationalen Menschenrechtsstandards übereinstimmen. Jedenfalls muss die
betreffende Person immer noch nachweisen, dass sie begründete Furcht vor
Verfolgung aufgrund dieses Gesetzes hat. Das wäre etwa nicht der Fall, wenn ein

                                           
3 Siehe Summary Conclusions – Gender-Related Persecution, Global Consultations on International
Protection, Expertenrunde von San Remo, 6. – 8. September 2001, Z. 1 und 3 (im Folgenden als
„Summary Conclusions – Gender-Related Persecution“ bezeichnet).
4 Siehe UNHCR-Handbuch, Absatz 51.
5 Siehe Absatz 18 unten.
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der Verfolgung Vorschub leistendes Gesetz zwar noch immer existiert, aber nicht
mehr vollzogen wird.

11. Auch wenn ein gegebener Staat eine Praktik, die Verfolgung bedeutet, untersagt
hat (z. B. die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane), kann er
dennoch diese Praxis weiter billigend in Kauf nehmen oder dulden bzw.
außerstande sein, sie wirksam abzustellen. In solchen Fällen bedeutet diese
Praxis nach wie vor Verfolgung. Die Tatsache, dass ein Gesetz erlassen wurde,
das gewisse Praktiken, die der Verfolgung gleichkommen, untersagt oder unter
Strafe stellt, genügt daher für sich allein nicht für die Feststellung, dass der
Antrag der Person auf Flüchtlingsstatus unbegründet ist.

12. Ist das Strafausmaß oder die Strafe für die Nichteinhaltung oder den Verstoß
gegen eine Politik oder ein Gesetz unverhältnismäßig streng und mit einer
geschlechtsspezifischen Dimension verbunden, ist dies gleichbedeutend mit
Verfolgung.6 Selbst wenn es sich um ein allgemeines Gesetz handelt, dürfen die
Umstände der Bestrafung oder Behandlung nicht so einschneidend sein, dass sie
zum Zweck des Gesetzes unverhältnismäßig sind. Eine strenge Bestrafung von
Frauen, die mit ihrer gesetzwidrigen Handlung gegen den Sittenkodex einer
Gesellschaft verstoßen haben, kann deshalb der Verfolgung gleichkommen.

13. Auch dann, wenn Gesetze oder politische Grundsätze gerechtfertigte Ziele
verfolgen, sind Durchsetzungsmethoden, die den Betroffenen erheblichen
Schaden zufügen, als Verfolgung zu werten. So herrscht zum Beispiel die
weitverbreitete Auffassung vor, dass Familienplanung eine geeignete Methode
darstellt, um einem zu schnellen Bevölkerungswachstum Einhalt zu gebieten.
Wird jedoch versucht, diese politischen Ziele durch Zwangsabtreibungen und -
sterilisationen durchzusetzen, ist dies ein Verstoß gegen fundamentale
Menschenrechte. Derartige Praktiken werden, auch wenn sie dem Vollzug eines
rechtmäßigen Gesetzes dienen, als schwere Verletzung anerkannt und als
Verfolgung angesehen.

Diskriminierung, die den Tatbestand der Verfolgung erfüllt

14. Während im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass „bloße“ Diskriminierung
in der Regel nicht als Verfolgung gelten kann, könnte eine systematisch
betriebene Diskriminierung oder Benachteiligung in ihrer kumulativen Wirkung
sehr wohl Verfolgung bedeuten und internationalen Schutz rechtfertigen.
Verfolgung liegt etwa dann vor, wenn die Diskriminierungsmaßnahmen
Konsequenzen mit sich bringen, welche die betroffene Person in hohem Maße
benachteiligen, z. B. eine erhebliche Einschränkung des Rechts, ihren
Lebensunterhalt zu verdienen, des Rechts auf Religionsausübung oder des
Zugangs zu verfügbaren Bildungseinrichtungen.7

15. Von maßgeblicher Bedeutung bei geschlechtsspezifischen Anträgen ist ferner
eine Analyse der Diskriminierungsformen, die sich daraus ergeben, dass der
Staat den Einzelnen nicht vor bestimmten Schäden schützt. Wenn der Staat
durch seine Politik oder Praxis nicht gewisse Rechte oder Schutz vor ernstlichem
Schaden bietet, könnte die Diskriminierung in der Schutzgewährung, die dazu

                                           
6 Normalerweise sind Personen, die vor Strafverfolgung oder Bestrafung wegen eines Deliktes fliehen,
keine Flüchtlinge. Klare Unterschiede können sich jedoch verwischen, vor allem dann, wenn für
eine Straftat nach einem rechtmäßigen Gesetz unangemessen hohe Strafen verhängt werden.
Siehe UNHCR-Handbuch, Absätze 56 und 57.
7 Siehe UNHCR-Handbuch, Absatz 54.
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führt, dass den Betroffenen ungestraft Schaden zugefügt werden darf, der
Verfolgung gleichkommen. Konkrete Fälle von häuslicher Gewalt oder von
Misshandlung aus Gründen einer anderen sexuellen Orientierung könnten zum
Beispiel unter diesem Blickwinkel analysiert werden.

Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung

16. Anträge auf Zuerkennung des Flüchtlingsstatus aus Gründen einer
unterschiedlichen sexuellen Ausrichtung enthalten ein geschlechtsbezogenes
Element. Die Sexualität oder sexuellen Praktiken eines Antragstellers können für
den Antrag dann von Bedeutung sein, wenn die Person wegen ihrer Sexualität
oder sexuellen Praktiken Verfolgungshandlungen (einschließlich Diskriminierung)
ausgesetzt ist. In vielen solchen Fällen hat sich der/die Betreffende geweigert,
gesellschaftlich oder kulturell definierten Rollenbildern oder Erwartungen zu
entsprechen, die man mit seinem/ihrem Geschlecht verbindet. Das betrifft
gewöhnlich Anträge von Homosexuellen, Transsexuellen oder Transvestiten, die
öffentlichen Anfeindungen, Gewalt, Misshandlungen oder schwerer bzw.
vielfältiger Diskriminierung ausgesetzt waren.

17. Wo Homosexualität unter Strafe steht, kann die Verhängung schwerer Strafen für
homosexuelles Verhalten Verfolgung bedeuten, wie dies in manchen Kultur-
kreisen auch bei Frauen der Fall ist, die sich nicht dem Verschleierungsgebot
beugen. Auch dort, wo homosexuelle Praktiken keinen Straftatbestand darstellen,
wäre der Antrag einer Person gerechtfertigt, wenn der Staat diskriminierende
Praktiken oder Übergriffe gegen sie billigt oder duldet, oder wenn der Staat
außerstande ist, sie wirksam vor solchen Übergriffen zu schützen.

Menschenhandel zum Zweck der Zwangsprostitution oder der sexuellen
Ausbeutung als Form der Verfolgung8

18. Manche Frauen oder Minderjährige, die Opfer von Menschenhandel wurden,
haben mitunter Anspruch auf Flüchtlingsstatus gemäß der Genfer Flüchtlings-
konvention. Die Anwerbung von Frauen oder Minderjährigen durch Nötigung oder
Täuschung für die Zwecke der Zwangsprostitution oder der sexuellen
Ausbeutung ist eine Form der geschlechtsspezifischen Gewalt oder des
geschlechtsspezifischen Missbrauchs und kann den Betroffenen sogar das
Leben kosten. Sie ist als eine Form der Folter und der grausamen,
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung anzusehen. Sie kann für eine
Frau auch eine erhebliche Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit bedeuten,
wenn sie mit Entführung, Zwangsverwahrung und/oder der Wegnahme des
Reisepasses oder anderer Personaldokumente einhergeht. Frauen und

                                           
8 Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinien gilt für den Begriff „Menschenhandel“ die
Definition aus Artikel 3 des Protokolls der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung
und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in
Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität, 2000. Laut Artikel 3 (1) bezeichnet der Ausdruck ,Menschenhandel‘
„die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den Empfang von Personen
durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch
Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer
Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur
Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum
Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution
anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit,
Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von
Körperorganen.“
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Minderjährige, die Opfer von Menschenhandel wurden, können auch nach ihrer
Flucht und/oder Rückkehr großen Folgerisiken ausgesetzt sein, etwa
Vergeltungsmaßnahmen durch Menschenhändlerringe oder Einzelpersonen, dem
Risiko, erneut Menschenhändlern in die Hände zu fallen, der massiven
Ausgrenzung durch die Gemeinschaft oder die Familie oder schwerer
Diskriminierung. In manchen Fällen kann der Umstand, Opfer von Menschen-
handel für die Zwecke der Zwangsprostitution oder der sexuellen Ausbeutung
geworden zu sein, die Grundlage für einen Antrag auf Zuerkennung des
Flüchtlingsstatus bilden, wenn der Staat nicht fähig oder nicht bereit war, Schutz
vor einem solchen Schaden oder der Androhung eines solchen Schadens zu
bieten.9

Urheber der Verfolgung

19. Die Flüchtlingsdefinition ist so allgemein gefasst, dass sich ihr Anwendungs-
bereich auf Verfolgung sowohl durch staatliche als auch nichtstaatliche Akteure
erstreckt. Verfolgung geht zwar meist von den Behörden eines Landes aus, doch
können diskriminierende oder andere schädigende Handlungen auch seitens der
örtlichen Bevölkerung oder Einzelner als Verfolgung zu werten sein, wenn solche
Handlungen von den Behörden wissentlich geduldet werden oder wenn die
Behörden es ablehnen oder außerstande sind, wirksamen Schutz zu bieten.10

C. DER KAUSALE ZUSAMMENHANG („wegen ihrer ...“)

20. Die begründete Furcht einer Person vor Verfolgung muss mit einem oder
mehreren Konventionsgründen in Verbindung stehen. Das heißt, sie muss
„wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung” bestehen. Der
Konventionsgrund muss ein maßgebender beitragender Faktor sein, muss aber
nicht als einziger oder überwiegender Grund nachgewiesen werden. In vielen
Rechtsordnungen muss der kausale Zusammenhang („wegen ihrer ...“) eindeutig
feststehen (z. B. in einigen Common-law-Staaten), während in anderen Staaten
die Kausalität nicht als eine für sich zu abzuklärende Frage behandelt, sondern
im Zuge der Gesamtanalyse der Flüchtlingsdefinition geprüft wird. In vielen
geschlechtsspezifischen Anträgen liegt die schwierige Frage für den
Entscheidungsträger nicht in der Feststellung, welcher anwendbare Grund
vorliegt, sondern vielmehr in der Herstellung des kausalen Zusammenhangs,
dass die begründete Furcht vor Verfolgung auf diesem Grund beruht. Es genügt,
wenn der staatliche oder nichtstaatliche Urheber der Verfolgung dem
Antragsteller den Konventionsgrund zuschreibt, um den nötigen kausalen
Zusammenhang herzustellen.

21. Wenn die Gefahr der Verfolgung, die mit einem der Konventionsgründe in
Beziehung steht, von einem nichtstaatlichen Akteur ausgeht (z. B. dem
Ehemann, dem Partner oder einem anderen nichtstaatlichen Akteur), ist der
kausale Zusammenhang gegeben, gleichgültig, ob das Fehlen von staatlichem
Schutz mit dem Abkommen in Verbindung gebracht werden kann oder nicht.
Umgekehrt ist der kausale Zusammenhang auch dann hergestellt, wenn das
Verfolgungsrisiko durch einen nichtstaatlichen Akteur in keiner Beziehung zu

                                           
9 Abhängig von den jeweiligen Umständen kann in Einzelfällen auch Menschenhandel zu anderen
Zwecken Verfolgung bedeuten.
10 Siehe UNHCR-Handbuch, Absatz 65.
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einem Konventionsgrund steht, aber die Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft
des Staates, Schutz zu bieten, auf einem Konventionsgrund beruht.11

D. KONVENTIONSGRÜNDE

22. Es ist wichtig, jeden einzelnen Konventionsgrund geschlechtsgerecht zu
interpretieren, wenn geprüft wird, ob ein Antragsteller die Kriterien der
Flüchtlingsdefinition erfüllt. Oft laufen Antragsteller Gefahr, aus einem
Konventionsgrund verfolgt zu werden, der ihnen lediglich zugeschrieben oder
unterstellt wird. Zum Beispiel werden Frauen in vielen Gesellschaften die
politischen Ansichten, die Rasse, Nationalität, Religion oder der soziale Umgang
ihrer Verwandten, Bekannten oder Gemeinschaft zugeschrieben.

23. Wichtig ist ferner, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die befürchtete
Verfolgung in vielen geschlechtsspezifischen Fällen auf einem oder mehreren
Konventionsgründen beruhen kann. Zum Beispiel wäre ein Antrag auf
Flüchtlingsstatus wegen Nichtbeachtung gesellschaftlicher oder religiöser
Normen auf die Gründe Religion, politische Überzeugung oder Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe zu untersuchen. Der Antragsteller ist nicht
verpflichtet, den Grund, warum er oder sie begründete Furcht vor Verfolgung hat,
genau zu definieren.

Rasse

24. Unter dem Begriff „Rasse“ sind für die Zwecke der Flüchtlingsdefinition alle
ethnischen Gruppen zu verstehen, die gewöhnlich als „Rassen" bezeichnet
werden.12 Verfolgung aus Gründen der Rasse kann sich gegen Männer und
Frauen unterschiedlich äußern. Die vom Verfolger gewählte Methode kann etwa
in der Zerstörung der ethnischen Identität und/oder des Wohlstands einer
rassischen Gruppe bestehen, indem er die Männer tötet, ihnen bleibende
körperliche Verletzungen zufügt oder sie inhaftiert, während die Frauen als
Trägerinnen der ethnischen oder rassischen Identität betrachtet und in anderer
Weise verfolgt werden, etwa durch sexuelle Gewalt oder Fortpflanzungskontrolle.

Religion

25. In manchen Staaten weist die Religion Frauen und Männern unterschiedliche
Rollen oder Verhaltensregeln zu. Wenn eine Frau der ihr zugedachten Rolle nicht
entspricht oder sich nicht an die Regeln hält und sie deshalb bestraft wird, kann
sie begründete Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Religion haben. Ihre
Weigerung, die Regeln zu befolgen, kann unabhängig von ihrer tatsächlichen
Überzeugung als Beweis für eine inakzeptable religiöse Gesinnung aufgefasst
werden. Eine Frau kann wegen ihrer tatsächlichen oder ihr nur zugeschriebenen
religiösen Überzeugung oder Religionsausübung Schaden nehmen, auch wegen
der Weigerung, sich zu einem bestimmten Glauben zu bekennen, eine
vorgeschriebene Religion auszuüben oder sich entsprechend den Lehren einer
vorgeschriebenen Religion zu verhalten.

26. Die Gründe Religion und politische Überzeugung können in geschlechts-
spezifischen Anträgen oft nicht genau voneinander abgegrenzt werden, vor allem
im Fall einer zugeschriebenen politischen Überzeugung. Wenn religiöse
Lehrsätze von einer Frau ein bestimmtes Verhalten verlangen, kann ein

                                           
11 Siehe Summary Conclusions – Gender-Related Persecution, Z. 6.
12 Siehe UNHCR-Handbuch, Absatz 68.
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abweichendes Verhalten als unannehmbare politische Überzeugung angesehen
werden. Zum Beispiel kann sich in manchen Kulturkreisen die den Frauen
zugewiesene Rolle aus Vorschriften des Staates oder der offiziellen Religion
herleiten. Die Behörden oder anderen Urheber der Verfolgung können in einem
von diesem Rollenbild abweichenden Verhalten einer Frau die Weigerung sehen,
sich zu einem bestimmten Glauben zu bekennen oder diesen zu praktizieren.
Gleichzeitig könnte dieses abweichende Verhalten als Zeichen einer
unzulässigen politischen Überzeugung ausgelegt werden, die die Grundstruktur,
von der eine bestimmte politische Macht ausgeht, gefährdet. Das ist vor allen in
Gesellschaften der Fall, in denen keine klare Trennung zwischen den religiösen
und staatlichen Institutionen, Gesetzen und Doktrinen herrscht.

Nationalität

27. Der Begriff „Nationalität" ist nicht nur im Sinne von „Staatsangehörigkeit" zu
verstehen, sondern bezieht sich auch auf die Zugehörigkeit zu einer ethnischen
oder sprachlichen Gruppe und kann sich zuweilen mit dem Begriff „Rasse"
überschneiden.13 Verfolgung aus Gründen der Nationalität ist zwar (wie auch bei
der Rasse) nicht männer- oder frauenspezifisch, doch hat sie in vielen Fällen eine
geschlechtsspezifische Ausprägung, meist in Form von sexueller Gewalt gegen
Frauen und Mädchen.

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe14

28. Mit geschlechtsspezifischer Verfolgung begründete Anträge wurden oft im
Hinblick auf die Parameter dieses Konventionsgrunds geprüft, weshalb das
richtige Verständnis dieses Begriffs von allergrößter Bedeutung ist. Allerdings
stand in einigen Fällen der Grund „soziale Gruppe“ so sehr im Vordergrund, dass
andere anwendbare Gründe wie Religion oder politische Überzeugung
übersehen wurden. Die Interpretation dieses Grundes macht die anderen vier
Konventionsgründe nicht überflüssig.

29. Eine bestimmte soziale Gruppe ist also eine Gruppe von Personen, die neben
ihrem Verfolgungsrisiko ein weiteres gemeinsames Merkmal aufweisen oder von
der Gesellschaft als eine Gruppe wahrgenommen werden. Das Merkmal wird oft
angeboren, unabänderlich oder in anderer Hinsicht prägend für die Identität, das
Bewusstsein oder die Ausübung der Menschenrechte sein.

30. Daraus folgt, dass das Geschlecht durchaus in die Kategorie der bestimmten
sozialen Gruppe fallen kann, da Frauen ein deutliches Beispiel für eine durch
angeborene und unveränderliche Charakteristika definierte Untergruppe der
Gesellschaft sind und oft anders als Männer behandelt werden.15 Ihre Merkmale
identifizieren sie auch als eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft, für die in
manchen Ländern eine andere Behandlung und andere Normen gelten16 Diese
Definition trifft auch auf Homosexuelle, Transsexuelle oder Transvestiten zu.

                                           
13 Siehe UNHCR-Handbuch, Absatz 74.
14 Für nähere Informationen siehe UNHCR-Richtlinien zum internationalen Schutz: Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von
1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (HCR/GIP/02/02, 7.
Mai 2002).
15 Siehe Summary Conclusions – Gender-Related Persecution, Z. 5.
16 Siehe auch Beschluss Nr. 39 (1985) des Exekutivkomitees, Flüchtlingsfrauen und internationaler
Schutz: [„Staaten steht es in Ausübung ihrer Souveränität frei, sich die Interpretation zu eigen zu
machen, dass weibliche Asylsuchende, die harte oder unmenschliche Behandlung zu erwarten
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31. Manchmal wird die Größe der Gruppe ins Spiel gebracht, um Frauen ganz
allgemein die Anerkennung als bestimmte soziale Gruppe zu versagen. Dieses
Argument ist faktisch und logisch nicht stichhaltig, da auch die anderen Gründe
nicht an die Frage der Größe gebunden sind. Es sollte auch nicht der
Zusammenhalt der Gruppe oder die Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zur
Bedingung gemacht werden17, oder dass jedem Mitglied der Gruppe Verfolgung
droht.18 Es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass es möglich sein sollte, die
Gruppe unabhängig von der Verfolgung als solche zu identifizieren;
Diskriminierung oder Verfolgung kann allerdings ein maßgeblicher Faktor bei der
Bestimmung der Erkennbarkeit der Gruppe in einem speziellen Kontext sein.19

Politische Überzeugung

32. Bei diesem Grund muss der Antragsteller nachweisen, dass er oder sie
begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner/ihrer politischen Überzeugung
hat (die in der Regel eine andere als die der Regierung oder von Teilen der
Gesellschaft sein wird), oder weil ihm/ihr eine solche Gesinnung zugeschrieben
wird. „Politische Überzeugung“ sollte im weitesten Sinn verstanden werden und
jede Meinung zu jeder Angelegenheit einschließen, auf die der Staatsapparat, die
Regierung, die Gesellschaft oder die Politik Einfluss nehmen. Dazu kann auch
eine Meinung zu den Rollenbildern der Geschlechter gehören. Auch
unangepasstes Verhalten, das den Verfolger veranlasst, der Person eine
politische Überzeugung zuzuschreiben, fällt in diese Kategorie. An sich gibt es in
diesem Sinn keine immanent politische oder immanent unpolitische Tätigkeit,
doch kann ihr Wesen anhand des Gesamtbildes des Falles bestimmt werden. Ein
mit politischer Überzeugung begründeter Antrag setzt hingegen voraus, dass der
Antragsteller Auffassungen vertritt oder vermeintlich vertritt, die von den
Behörden oder der Gesellschaft nicht toleriert werden, da sie Ausdruck einer
kritischen Haltung gegenüber ihrer Politik, Tradition oder Methodik sind.
Voraussetzung ist ferner, dass diese Ansichten den Behörden oder den
betreffenden Teilen der Gesellschaft zur Kenntnis gelangt sind oder gelangen
könnten oder von diesen dem Antragsteller unterstellt werden. Eine solche
Meinung muss nicht unbedingt zum Ausdruck gebracht worden sein, und es ist
auch nicht erforderlich, dass bereits irgendeine Form von Diskriminierung oder
Verfolgung stattgefunden hat. Unter diesen Umständen müssten bei der
Entscheidung, ob begründete Furcht vorliegt oder nicht, die Folgen berücksichtigt
werden, die ein Antragsteller mit einer bestimmten politischen Einstellung zu
tragen hätte, wenn er in dieses Land zurückkehren würde.

33. Das Bild des politischen Flüchtlings als eine Person, die wegen ihrer direkten
oder indirekten Teilnahme an politischen Aktivitäten vor Verfolgung flieht,
entspricht nicht immer der Realität, wie sie Frauen in manchen Kulturkreisen
erleben. Frauen neigen weniger als Männer zu politischem Engagement auf
hoher Ebene und bleiben mit ihrer politischen Tätigkeit eher im Hintergrund, was
den gängigen Rollenbildern der Geschlechter entspricht. Eine Frau kann zum

                                                                                                                            
haben, weil sie gegen den sozialen Sittenkodex in der Gesellschaft, in der sie leben, verstoßen
haben, eine ‘besondere soziale Gruppe‘ im Sinne von Artikel 1 A (2) der UN-Flüchtlingskonvention
von 1951 darstellen.”]
17 Siehe Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group, Global Consultations on
International Protection, Expertenrunde von San Remo, 6. - 8. September 2001, Z. 4 (im
Folgenden als „Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group” bezeichnet).
18 Siehe Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group, ebd., Z. 7.
19 Siehe Summary Conclusions – Membership of a Particular Social Group, ebd., Z. 6.
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Beispiel verletzte Rebellen pflegen, Sympathisanten anwerben oder mithelfen,
Flugblätter herzustellen und zu verteilen. Frauen werden außerdem oft die
politischen Ansichten ihrer Familie oder männlichen Verwandten unterstellt und
wegen deren Aktivitäten verfolgt. Hier wird neben der zugeschriebenen
politischen Überzeugung auch die Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe, in diesem Fall der „Familie“ der Frau, zu prüfen sein. Diese
Überlegungen müssen angestellt werden, wenn geschlechtsspezifische
Verfolgung geltend gemacht wird.

34. Weiters ist in Fällen geschlechtsspezifischer Verfolgung zu berücksichtigen, dass
eine Frau gegebenenfalls bestimmte Aktivitäten ablehnt, zum Beispiel
Regierungssoldaten mit Essen zu versorgen, was von dem/den Verfolger/n als
eine abweichende politische Überzeugung ausgelegt werden kann.

III. VERFAHRENSFRAGEN20

35. Personen, die einen Antrag aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung stellen,
und insbesondere überlebende Opfer von Folter und Trauma, brauchen ein
unterstützendes Umfeld, in dem sie die Gewissheit haben, dass ihr Antrag
vertraulich behandelt wird. Manche Antragsteller zögern aus Scham darüber, was
ihnen widerfahren ist, oder weil sie traumatisiert sind, das wahre Ausmaß der
erlittenen oder befürchteten Verfolgung zu schildern. Möglicherweise haben sie
noch immer Angst vor Amtspersonen, oder sie fürchten, von ihrer Familie
und/oder ihrer Gemeinschaft verstoßen und/oder bestraft zu werden.21

36. Angesichts dieser Sachlage sollte durch folgende Maßnahmen gewährleistet
werden, dass vor allem von Frauen gestellte Anträge aufgrund geschlechts-
spezifischer Verfolgung im Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft
ordnungsgemäß geprüft werden:

i. Asylsuchende Frauen sollten getrennt angehört werden, ohne die Präsenz
männlicher Angehöriger, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihren Fall
darzulegen. Es sollte ihnen erklärt werden, dass sie möglicherweise für ihre
Person einen eigenen Anspruch auf Anerkennung haben.

                                           
20 Dieser Teil wurde mit dankenswerter Unterstützung verschiedener Staaten und anderer Akteure
unter anderem aus folgenden Richtlinien zusammengestellt: Considerations for Asylum Officers
Adjudicating Asylum Claims from Women (Immigrations- und Einbürgerungsdienst, Vereinigte
Staaten, 26. Mai 1995); Refugee and Humanitarian Visa Applicants: Guidelines on Gender Issues
for Decision Makers (Ministerium für Immigration und humanitäre Angelegenheiten, Australien, Juli
1996); Guideline 4 on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Update
(Immigrations- und Flüchtlingsrat, Kanada, 13. November 1996); Position on Asylum Seeking and
Refugee Women, (Europäischer Flüchtlingsrat, Dezember 1997); Gender Guidelines for the
Determination of Asylum Claims in the UK (Refugee Women’s Legal Group, Juli 1998); Gender
Guidelines for Asylum Determination (Nationales Konsortium für Flüchtlingsangelegenheiten,
Südafrika, 1999); Asylum Gender Guidelines (Berufungsbehörde für Immigrationsangelegenheiten,
Großbritannien, November 2000); und Gender-Based Persecution: Guidelines for the investigation
and evaluation of the needs of women for protection (Migrationsrat, Abteilung für Rechtspraxis,
Schweden, 28. März 2001).
21 Siehe auch ‘Sexuelle Gwalt gegen Flüchtlinge: Richtlinien zur Vorbeugung und Reaktion’
(UNHCR, Genf, 1995; deutsche Fassung: Bonn 1997) und Prevention and Response to Sexual and
Gender-Based Violence in Refugee Situations (Organisationsübergreifender Erfahrungsbericht,
Konferenzprotokoll, 27. - 29. März 2001, Genf).
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ii. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Frauen entsprechend und in einer ihnen
verständlichen Sprache über das Statusfeststellungsverfahren, den Zugang
zum Verfahren sowie über rechtliche Beratung informiert werden.

iii. Antragsteller sollten von der Möglichkeit in Kenntnis gesetzt werden, von
Beamten und Dolmetschern ihres eigenen Geschlechts befragt zu werden,22

und für Antragstellerinnen sollten automatisch Beamtinnen und
Dolmetscherinnen vorgesehen werden. Die Beamten und Dolmetscher sollten
auch kulturell oder religiös bedingte Befangenheit erkennen und behutsam
damit umgehen können und persönliche Faktoren wie Alter und Bildungs-
niveau taktvoll behandeln.

iv. Ein offenes und beruhigendes Umfeld ist oft die Grundvoraussetzung dafür,
dass zwischen dem Interviewer und der Antragstellerin ein Vertrauens-
verhältnis entstehen kann, und sollte mit dazu beitragen, dass oft sensible
und persönliche Informationen offen ausgesprochen werden. Der Befragungs-
raum sollte so gestaltet sein, dass er dem Gespräch förderlich ist, Vertrauen
schafft und den subjektiven Eindruck des Unterlegenseins mildert.

v. Der Interviewer sollte sich die Zeit nehmen, sich selbst und den Dolmetscher
der Antragstellerin vorzustellen, die Aufgaben der einzelnen Personen genau
zu erklären und den Zweck der Befragung zu erläutern. Der Antragstellerin
sollte versichert werden, dass ihr Antrag streng vertraulich behandelt wird und
dass ihre Angaben nicht an ihre Angehörigen weitergegeben werden. Ein
wichtiger Punkt ist ferner, dass der Interviewer klarstellt, dass er kein
Psychotherapeut für Traumaopfer ist.

vi. Der Interviewer sollte sich während der Anhörung neutral, mitfühlend und
objektiv verhalten und sich jeder Körpersprache oder Gestik enthalten, die als
einschüchternd bzw. kulturell gefühllos oder unpassend wahrgenommen
werden könnte. Er sollte der Antragstellerin gestatten, ihren Fall mit möglichst
wenigen Unterbrechungen zu schildern.

vii. In allen Asylanhörungen sollten sowohl „offene“ als auch konkrete Fragen
gestellt werden, die dazu beitragen, dass geschlechtsspezifische Fragen
besprochen werden, die für den Asylantrag relevant sind. Es kommt zum
Beispiel oft vor, dass Frauen, die indirekt an politischen Aktivitäten beteiligt
waren oder denen eine politische Überzeugung zugeschrieben wurde,
diesbezügliche Angaben in der Anhörung nicht zur Sprache bringen, weil die
Fragen von einem rein männlichen Standpunkt aus gestellt werden.
Antragstellerinnen setzen auch manchmal Fragen über Folterung nicht in
Beziehung zu den Arten von Misshandlung, die sie befürchten (wie
Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, Verstümmelung der weiblichen
Geschlechtsorgane, „Ermordung zur Wiederherstellung der Ehre“, Zwangs-
ehen usw.).

viii. Vor allem für Opfer von sexueller Gewalt oder anderen Formen von Trauma
kann eine zweite oder dritte Befragung notwendig sein, um eine
Vertrauensbasis zu schaffen und alle notwendigen Informationen zu erhalten.

                                           
22 Siehe auch Beschluss Nr. 64 (1990) Abs. (a) (iii) des Exekutivkomitees, Flüchtlingsfrauen und
internationaler Schutz: [„…wo immer es notwendig ist, ausgebildete weibliche Anhörer in den
Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus zur Verfügung zu stellen, und den entsprechenden
Zugang der weiblichen Asylsuchenden zu diesen Verfahren, auch wenn die Frauen von männlichen
Familienmitgliedern begleitet werden, zu sichern.”]
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Hier sollten die Beamten Rücksicht auf die Traumatisierung und den
Gefühlszustand der Antragstellerin nehmen und die Befragung unterbrechen,
wenn die Antragstellerin in Erregung gerät

ix. Wenn sich abzeichnet, dass in einem konkreten Fall eine geschlechts-
spezifische Komponente vorliegen könnte, ist eine entsprechende
Vorbereitung notwendig, damit ein Vertrauensverhältnis zur Antragstellerin
aufgebaut werden kann und der Beamte in die Lage versetzt wird, die
richtigen Fragen zu stellen und auf Probleme, die sich gegebenenfalls bei der
Anhörung stellen, richtig zu reagieren.

x. Es sollten Informationen über das Herkunftsland eingeholt werden, die für
Anträge von Frauen von Bedeutung sind, zum Beispiel über die Rechts-
stellung der Frau, ihre politischen Rechte, ihre bürgerlichen und wirtschaft-
lichen Rechte, die kulturellen und sozialen Sitten und Gebräuche des Landes
und die Folgen, wenn sich eine Frau darüber hinwegsetzt, das Vorhanden-
sein grausamer traditioneller Praktiken, Häufigkeit und Formen von Gewalt
gegen Frauen und wie Frauen davor geschützt werden, die für solche
Gewalttäter vorgesehenen Strafen und welche Risiken eine Frau
möglicherweise erwarten, wenn sie in ihr Land zurückkehrt, nachdem sie die
Zuerkennung des Flüchtlingsstatus beantragt hat.

xi. Die Art und Intensität der Erregung, die sich bei einer Frau bemerkbar macht,
wenn sie über ihre Erfahrungen berichtet, sollte zu keinen negativen Rück-
schlüssen in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit führen. Die Interviewer und die
mit der Entscheidung befassten Beamten sollten verstehen, dass kulturelle
Unterschiede und Trauma eine das Verhalten bestimmende vielschichtige
Rolle spielen. In manchen Fällen kann es angezeigt sein, objektive
psychologische oder medizinische Gutachten einzuholen. Es ist nicht
notwendig, alle Einzelheiten der Vergewaltigungshandlung oder sexuellen
Gewalttat an sich zu erheben; notwendig sind vielmehr Angaben über die
Ereignisse vor und nach der Tat, die Begleitumstände und Details
(z. B. Verwendung von Schusswaffen, Äußerungen der Täter, Art und Ort des
Angriffs, Tathergang, Angaben zu den Tätern (Soldaten, Zivilisten) usw.)
sowie die Motive der Täter. Hier wird unter Umständen zu berücksichtigen
sein, dass einer Frau die Gründe für ihre Misshandlung möglicherweise
unbekannt sind.

xii. Bei Bedarf sollten Mechanismen für die Überweisung an psycho-
therapeutische oder andere Unterstützungsdienste vorhanden sein. Bewährte
Praktiken sehen vor, dass für Antragstellerinnen vor und nach der Anhörung
geschulte psychosoziale Betreuer zur Verfügung stehen.

Fragen der Beweisführung

37. Zur Anerkennung eines Antrags auf Zuerkennung des Flüchtlingsstatus
benötigen Behörden an sich kein Beweismaterial, doch können Informationen
über die Gepflogenheiten im Herkunftsland einen Fall untermauern. Man muss
sich darüber im Klaren sein, dass in Fällen mit geschlechtsspezifischer
Komponente die üblichen Beweismittel, wie sie in anderen Asylverfahren
verwendet werden, wahrscheinlich nicht so leicht beizubringen sind. Statistische
Daten oder Berichte über Fälle sexueller Gewalt sind möglicherweise nicht
vorhanden, da solche Fälle nicht immer angezeigt oder strafrechtlich verfolgt
werden. Hier kann man sich auf alternative Informationen stützen, etwa auf
Zeugenaussagen anderer Frauen in ähnlicher Lage in schriftlichen oder
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mündlichen Berichten nichtstaatlicher oder internationaler Organisationen oder
unabhängigen Untersuchungen.

IV. UMSETZUNGSMETHODEN

38. Abhängig von der jeweiligen Rechtstradition haben die Staaten eine von zwei
allgemeinen Vorgehensweisen gewählt, um eine geschlechtsgerechte
Anwendung des Flüchtlingsrechts und insbesondere der Flüchtlingsdefinition zu
gewährleisten. Einige Staaten haben Richtlinien zur Rechtsauslegung und/oder
zu den Verfahrensgarantien in die Rechtsvorschriften selbst aufgenommen,
andere haben sich dafür entschieden, grundsatzpolitische und verfahrens-
technische Richtlinien für Entscheidungsträger zu erstellen. UNHCR ermutigt all
jene Staaten, die dies noch nicht getan haben, für eine geschlechtsgerechte
Anwendung des Flüchtlingsrechts und der Verfahren zu sorgen, und ist bereit,
Staaten diesbezüglich Hilfestellung zu leisten.
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